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- Austauschvorlage - 
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Betreff: Finanzplan als Anlage des Haushaltsplanes des Wartburgkreises für 
das Haushaltsjahr 2017 

 
 Beratungsfolge Sitzungstermin Sitzungsart Zuständigkeit 
 Kreistag 14.12.2016 öffentlich Entscheidung 

 
 

I. Beschlussvorschlag 
 
Der Kreistag beschließt den zu den Anlagen des Haushaltsplanes des Wartburgkreises für 
das Haushaltsjahr 2017 gehörenden Finanzplan, mit dem ihm zugrunde liegenden Investiti-
onsprogramm (§ 26 Abs. 2 Nr. 8 ThürKO) mit folgender Änderung: 
 

Im Finanzplan für das Haushaltsjahr 2017 wird der Betrag 
- der allgemeinen Umlagen von 44.679.000 € um 950.000 € auf 43.729.000 € gesenkt, 
- der Zinseinnahmen von 1.000 € um 1.000 € auf 0 € gesenkt, 
- der Übrigen Finanzeinnahmen von 3.886.000 € um 751.000 € auf 4.637.000 € erhöht, 
- der Entnahmen aus Rücklagen von 1.900.000 € um 750.000 € auf 2.650.000 € er-

höht, 
- der Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) an sonstige Bereiche von 

9.335.000 € um 200.000 € auf 9.135.000 € gesenkt und 
- der Zuführungen zum Verwaltungshaushalt von 0 € um 750.000 € auf 750.000 € er-

höht. 
 
 

 
II. Begründung 
 
In der Sitzung des Kreistages am 2. November 2016 wurde der Entwurf der Haushaltssat-
zung und des Haushaltsplanes einschließlich Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 einge-
bracht und per Kreistagsbeschluss an die Ausschüsse des Kreistages verwiesen. 
 

Nach den Vorberatungen in den Fraktionen und Ausschüssen in den letzten Wochen wurde 
im Kreisausschuss am 12.12.2016 die Senkung des Kreisumlagehebesatzes auf 39,052 % 
vorgeschlagen. 
 

Durch die Senkung des Kreisumlagehebesatzes von 39,900 % auf 39,052 % erfolgt die An-
passung des Betrages im Finanzplan auf Seite 1 in Spalte 5 unter der Gruppierungsnummer 
07 (allgemeine Umlagen), auf Seite 2 in Spalte 5 unter den Gruppierungsnummern 20 (Zins-
einnahmen), 21, 22, 24 – 28 (Übrige Finanzeinnahmen) und 31 (Entnahmen aus Rücklagen), 
auf Seite 3 unter der Gruppierungsnummer 714, 715, 716 – 718, 724 – 728 (Zuweisungen 
und Zuschüsse [nicht für Investitionen] an sonstige Bereiche) sowie auf Seite 5 in Spalte 5 
unter der Gruppierungsnummer 90 (Zuführungen zum Verwaltungshaushalt). 
 

Zur weiteren Begründung wird auf die Austauschvorlage zur Kreistagsvorlage bezüglich 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Wartburgkreises einschließlich Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2017 verwiesen. 
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Gemäß § 114 in Verbindung mit § 57 Absatz 2 Thüringer Kommunalordnung werden nach 
Beschlussfassung des Kreistages die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Wart-
burgkreises einschließlich Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 umgehend der Rechtsauf-
sichtsbehörde, dem Thüringer Landesverwaltungsamt in Weimar, vorgelegt. 
 
 
 
 
gez. Krebs 
Landrat 
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